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90 DAS WOHNEN«
Zum Verbandsvorsitzenden wurde der Vorsitzende

des Reichsverbandes Deutscher Baugenossenschaften,
Ministerialdirigent a. D. Geheimer Regierungsrat Dr.
Glaß, gewählt.

Zur Durchführung dieses Beschlusses haben die
Revisionsverbände und die gemeinnützigen
Wohnungsunternehmen besondere Richtlinien für die Gleichschaltung

der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen und der
Revisionsverbände« erhalten, nach denen sie bei der
Umgestaltung ihrer Organe verfahren sollen.

In den Richtlinien werden die Revisionsverbände und
die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen ersucht, in
ihren Organen nach dem Beispiel des Hauptverbandes
den Weg für eine Neubesetzung freizumachen, damit die
durch die nationale Revolution ausgelösten geistigen und
nationalen Kräfte zum Durchbruch gelangen. Das Ziel
muß sein, die Leitung der Wohnungsunternehmen und
Verbände nicht zu verschlechtern, sondern unter
Hochhaltung des alten Grundsatzes der gemeinnützigen
Bauvereinsbewegung: Gemeinnutz geht vor Eigennutz<
zu verbessern. Die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen

sind als Träger einer auf soziale Ziele abgestellten
Wohnungs- und Siedlungspolitik gleichzeitig Organe der
Wirtschaft, die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu
arbeiten und zu wirtschaften haben und mittelbar Organe
der öffentlichen Wohnungs- und Siedlungspolitik, deren
sich die Regierung des Reichs und der Länder zur Behebung

der Wohnungsnot, Besserung der Wohnungsverhältnisse
der minderbemittelten Volksgenossen und zur

Erreichung ihrer sonstigen wohnungs- und siedlungspolitischen
Ziele bedienen. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit,

daß einerseits die gemeinnützigen Wohnungs-
unternehmen unter sachkundiger und erfahrener
Leitung stehen und daß anderseits die Verwaltungorgane
sowohl der Revisionsverbände wie der einzelnen
gemeinnützigen Wohnungsunterriehmen in ihrer Mehrheit mit

Kleinhandelspreise und Kosten der
(Vom Bundesamt liir Industrie, Gewerbe und Arbeit.)

Der Landesindex der Kosten der Lebenshaltung
verzeichnet von Ende Februar auf Ende März 1933 einen
weitern leichten Rückgang um 0,5 Prozent. Die auf ganze
Zahlen berechnete Indexziffer beträgt Ende März 1933
132 (Juni 1914 -= 100), gegenüber 133 im Vormonat und
142 Ende März 1932. Der Rückgang im Vergleich zum
Vormonat ist zurückzuführen auf weitere Preisabschläge
für verschiedene Nahrungsmittel, insbesondere für Eier.
Die Indexziffer der Nahrungskosten ist im Vergleich zum
Vormonat um 1 Prozent gesunken; sie steht Ende März
1933 auf 116, gegenüber 117 im Vormonat und 128 Ende
März 1932.

In der Nahrungsmittelgruppe sind, wie erwähnt,
Preisrückgänge vor allem für Eier eingetreten. In
mehreren Städten hat ferner Rindfleisch abgeschlagen.
Teigwaren und Schokolade sind in verschiedenen Städten
ebenfalls billiger geworden. Aus einzelnen Städten werden

außerdem für Maisgrieß, weiße Bohnen, Erdnußöl
und Kartoffeln Preisabschläge gemeldet. Angezogen
haben in verschiedenen Städten die Preise für
Kalbfleisch.

Von den acht Gruppenziffern des Nahrungsindex sind
diejenigen für Milchprodukte, Fette und Speiseöle und
für Brot und andere Getreideprodukte im Vergleich zum
Vormonat annähernd unverändert geblieben. Der
Preisabschlag für Eier wirkt sich in der Gruppenziffer für
diesen Artikel mit einem Rückgang gegenüber dem
Vormonat um 21 Prozent aus. Leicht gesunken (je um 1

Prozent) sind außerdem die Gruppenziffern für Fleisch und

Persönlichkeiten besetzt sind, die auf dem Boden der
nationalen Regierung stehen.

Dieses Ziel muß unter möglichster Ausschaltung
derjenigen Persönlichkeiten erreicht werden, die nicht auf
dem Boden der nationalen Regierung stehen. Demgemäß
dürfen den Verwaltungsorganen keine Staats- oder wirt-
schaftsfeindlich eingestellten Personen angehören. Als
solche gelten Angehörige der Kommunistischen Partei
(KPD., RGO., Sozialistische Arbeiterpartei). Staats- und
wirtschaitsfeindlich können auch Angehörige der SPD.
und der freien Gewerkschaften sein, die sich schon bisher

durch Wühlarbeit oder durch aggressive Agitation
betätigt haben, bei denen der Verdacht der Unzuverlässig-
keit ihrer nationalen Einstellung besteht, die ihre
Stellung als Verwaltungsmitglieder dazu mißbraucht haben,
eine einseitige Parteiherrschaft aufzurichten, oder bei
denen ähnliche Bedenken gegen ihre staatliche oder
wirtschaftliche Einstellung bestehen. Unter keinen Umständen

dürfen Persönlichkeiten in den Verwaltungsorganen
verbleiben, die ihre Stellung zur Erlangung persönlicher
Vorteile für sich oder andere mißbraucht haben, auf die
sie nach Gesetz oder Satzung keinen Anspruch hatten.«

Zu diesen Ausführungen aus der erwähnten
Zeitschrift entnehmen wir als Beispiel für die strengen
Vorschriften aus der Zeitschrift Bauen, Siedeln, Wohnen«
im weitern, daß u. a. in den deutschen Bauhütten
inskünftig sogar die Art der Unterschrift vorgeschrieben
wird. Der beauftragte Leiter der Bauhütten, der Architekt

Franz Straßer, schreibt vor: Ist bei einer Bauhütte
ein Vertreter der Nationalsozialistischen Betriebsorganisation,

so soll — einheitlich bei allen Betrieben — die
Unterschrift wie folgt aussehen:

Heil Hitler!
Unterschrift.

Der beauftragte Leiter:

Leherishaltiuig im März 1933

Fleischwaren, für Zucker und Honig, für Kartoffeln und
Hülsenfrüchte und für Kaffee und Schokolade. Als
Endergebnis der verschiedenen Preisveränderungen unter
den im Nahrungsindex berücksichtigten Artikeln
verbleibt, wie erwähnt, ein Rückgang gegenüber dem
Vormonat um 1 Prozent.

Von den 34 Erhebungsstädten verzeichnen 3 Städte
keine bzw. eine nur unbedeutende Veränderung der
Nahrungskosten gegenüber dem Vormonat; in 20 Städten ist
der Nahrungsindex um 1 Prozent gesunken, in 8 Städten
um 2 Prozent und in 2 Städten um 3 Prozent. Die auf
einem Platze (Sion) eingetretene Erhöhung der
Nahrungskosten ist auf einen wesentlichen Aufschlag des
Milchpreises infolge Beendigung des Milchpreiskampfes
in dieser Gemeinde zurückzuführen.

In der Gruppe der Brenn- und Leuchtstoffe (Seife)
bewirkt der im Berichtsmonat rechnungsmäßig erfaßte
Rückgang des durchschnittlichen Lichtstrompreises seit
dem Vorjahr eine leichte Senkung der Gruppenziffer (um
0,4 Prozent). Der auf ganze Zahlen berechnete
Brennstoffindex steht Ende März 1933 gleich wie im Vormonat
auf 120. gegenüber 124 Ende März 1932.

In der Bekleidungsgruppe wird die durch die
Herbsterhebung 1932 ermittelte Indexziffer von 122 für den
Berichtsmonat unverändert fortgeschrieben.

Der im Mai 1932 berechnete Mietpreisindex beträgt
im Durchschnitt der Großstädte 202, im Durchschnitt der
übrigen Städte 166 und im Gesamtdurchschnitt aller
berücksichtigten Städte 187.
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